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Landesverwaltungsamt • Postfach 20 02 56 • 06003 Halle (Saale)

CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG 
über Sodawerk Staßfurt Verwaltungs-GmbH 
- vertreten durch die Geschäftsführung - 
An der Löderburger Bahn 4a 
39418 Staßfurt

Vollzug der §§ 8 und 13 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

hier: Einleitung von Kühlwasser aus dem Industriekraftwerk (IKW) i. R.
der Direkteinleitung von Abwasser über den Kanal 1 in die Bode 
am Standort „Sodawerk Staßfurt“

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt nimmt von Amts wegen folgende

Berichtigung des 21. Änderungs- und Ergänzungsbescheids 
(Az. 405.5.2-62631-89-01-21B)

zur wasserrechtlichen Erlaubnis des Regierungspräsidiums Magdeburg vom 
19.12.2003 (Az. 43.2.13-62631-0115-2002) vor:

1. Der Unterpunkt „Zweck und Umfang der Gewässerbenutzung" des Punk
tes E.ll. der wasserrechtlichen Erlaubnis wird um folgenden Spiegelstrich 
ergänzt.

„- Beseitigung von Niederschlagswasser bei einem Bemessungsregen 
von ris.i = 108,3 l/(s*ha) für die Ortslage Staßfurt über Kanal 1 in die 
Bode

a) einer zu entwässernden Fläche von Ae = 1,9 ha von 206 l/s
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b) einer zu entwässernden Fläche von Ah = 0,05 ha (Straßentankwagenentladefläche, 
Trafoanlagen, Umspannstation) über Sicherheitsabscheider von 5,5 l/s“

2. Die wasserrechtliche Erlaubnis des Regierungspräsidiums Magdeburg vom 19.12.2003 (Az. 
43.2.13-62631-0115-2002), zuletzt geändert durch 21. Änderungs- und Ergänzungsbescheid 
des Landesverwaltungsamtes vom 22.04.2021 (Az. 405.5.2-62631-89-01-21) bleibt im Übrigen 
unberührt.

3. Diese Berichtigung ergeht kostenfrei.

Begründung

Das Landesverwaltungsamt hat der CSD am 22.04.2021 den 21. Änderungs- und Ergänzungs
bescheid (Az. 405.5.2-62631-89-01-219) für die bestehende Einleitung von nicht behandlungsbe
dürftigem Abwasser aus dem Industriekraftwerk der CIECH Energie Deutschland GmbH über ihren 
Kanal 1 in die Bode antragsgemäß erteilt. Dabei wurde das Niederschlagswasser - durch einen 
offensichtlichen Schreibfehler behördlicherseits - nicht mehr im Unterpunkt „Zweck und Umfang der 
Gewässerbenutzung“ aufgeführt.

Die vorliegende Berichtigung korrigiert diesen Schreibfehler; das Niederschlagswasser wird im Be
scheidtext wieder aufgenommen.

Im Auftrag

Verteiler: - Adressat
- Landkreis Salzlandkreis, Wasserbuch (Zweitschrift)
- Landesverwaltungsamt, obere Wasserbehörde


